
Rahmenplan 
für die Sekundarbereiche I und II 

 

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung und Kindertagesförderung Mecklenburg-
Vorpommern 

 
Vom 29. August 2025 

  
Zur weiteren Gestaltung von Unterricht und Erziehung an den allgemein bildenden und 
Beruflichen Schulen wird nach § 9 des Schulgesetzes in der Fassung von 10. September 2010 
(GVOBl. M-V S. 462; 2011 S. 859; 2012 S. 524), das zuletzt durch das Gesetz vom 
24. März 2025 (GVOBl. M-V S. 138, 183) geändert worden ist, folgende Verwaltungsvorschrift 
erlassen: 

 

Sekundarbereich  

1. Der Unterricht in den Sekundarbereichen I und II der Jahrgangsstufen 5 bis 12 
erfolgt ab dem Schuljahr 2025/2026 in allen Fächern nach dem Rahmenplan 
Sprachbildung in einer überarbeiteten Fassung, die um das Kapitel „Fächer der 
Beruflichen Bildung“ ergänzt wurde. 

2. Der unter Nummer 1 genannte Rahmenplan steht zum Download bereit unter: 
  
https://www.bildung-mv.de/unterricht/rahmenplaene/rahmenplaene-fuer-die-
allgemein-bildenden-faecher/  
 

3. Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. September 2025 in Kraft. 
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